Teil 4: Zentral diskutierte Anderungs- und
Verbesserungsvorschlage

A. Emfiihrung von Wiederberstellungsanspriichen
I. Gesetzliche Ausgangslage

Entfernen Netzwerkanbieter einen Inhalt aus Sicht der Poster*innen zu
Unrecht (z.B. bei einem Overblocking), haben diese ein Interesse an der
Wiederherstellung (put back) desselben. Wie dieses Interesse rechtlich ab-
gesichert und durchgesetzt werden kann, ist Gegenstand zahlreicher De-
batten zum NetzDG. Es besteht weder im NetzDG noch andernorts eine
gesetzliche Anspruchsgrundlage auf Wiederherstellung eines zu Unrecht
entfernten Inhalts. Allerdings folgt ein solcher Anspruch unmittelbar aus
dem zwischen Netzwerkanbieter und Nutzer*in geschlossenen Plattform-
Nutzungsvertrag und ist in dieser Herleitung auch allgemein anerkannt.3?°
Denn zu den Hauptleistungspflichten aus einem solchen Vertrag zihlt die
Verpflichtung des Netzwerkanbieters, von Nutzer*innen hochgeladene In-
halte anderen Nutzer*innen zuginglich zu machen. Diese Pflicht wird ver-
letzt, wenn Netzwerkanbieter einen Inhalt ohne Grund entfernen. Ein sol-
cher Grund kann sich aus einem Verstoff des Inhalts gegen die allgemei-
nen Gesetze ergeben (etwa Urheberrechtsverletzung; strafbarer Inhalt). Er
kann aber auch aus einem Verstof§ der*s Nutzer*in gegen eine Pflicht aus
dem Nutzungsvertrag folgen, insbesondere aus einem Verstof§ gegen die
als AGB in den Vertrag einbezogenen Gemeinschaftsstandards (zu diesen
ausfuhrlich A. L.).

Um diesen Wiederherstellungsanspruch durchzusetzen, miissen Pos-
ter*innen zu Unrecht geloschter Inhalte allerdings gerichtlich gegen den
Netzwerkanbieter vorgehen. Dies ist mit Aufwand und Kosten verbunden.
Eine niedrigschwelligere Moglichkeit, zunichst eine erneute Prifung
durch den Netzwerkanbieter oder eine andere aufergerichtliche Stelle, et-

390 S. nur OLG Dresden, Beschl. v. 8.8.2018, - 4 W 577/18 -, juris Rn. 14; OLG Stutt-
gart, Beschl. vom 6.9.2018 - 4 W 63/18 -, juris Rn. 64; OLG Miinchen, Beschl. v.
17.9.2018 - 18 W 1383/18 -, juris Rn. 17. Aus der Literatur etwa D. Holznagel CR
2019, 518 (519). Dennoch fir eine gesetzliche Klarstellung pladierend Schzff
MMR 2018, 366 (368).
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wa eine Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung, durchfihren zu
lassen, gibt es de lege lata nicht.

II. Bestehende Vorschlige

Hier setzen Vorschliage an, die Durchsetzung von Wiederherstellungsan-
spriichen zu vereinfachen. Alexander Peukert schlagt vor, im NetzDG einen
bullgeldbewehrten Anspruch auf erneute Prifung eines entfernten Inhalts
durch den Netzwerkanbieter bzw. eine Einrichtung der Regulierten Selbst-
regulierung zu verankern, wenn die urspringliche Entscheidung nicht be-
reits durch eine Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung getroffen
wurde.3*! Daniel Holznagel fordert Transparenzvorgaben der Netzwerkan-
bieter zum Umgang mit Gegenvorstellungen und zur Zahl von Wiederher-
stellungen.?

III. Zentrale Fragen bei der Einfithrung eines
Wiederherstellungsanspruchs

Sofern ein Anspruch auf Wiederherstellung oder auf erneute, vorgerichtli-
che Priffung des Inhalts gesetzlich ausgestaltet werden soll, muss das Ver-
haltnis von NetzDG zu Gemeinschaftsstandards beriicksichtigt werden (s.
dazu ausfihrlich A. I1.). Es ware zu klaren, ob ein Anspruch auch fir Falle
gelten soll, in denen der Netzwerkanbieter wegen Verstofes gegen seine
Gemeinschaftsstandards geloscht hat, ohne die Rechtswidrigkeit i.5.d. § 3
NetzDG gepriift zu haben. Und es wire zu klaren, ob die Wiederherstel-
lung ggf. auch solche Inhalte umfasst, die zwar nach NetzDG nicht zu 16-
schen waren, aber gegen die Gemeinschaftsstandards verstoffen und der
Anspruch somit auch zu einer Uberprifung der Gemeinschaftsstandards
an den (mittelbaren) Grundrechtswirkungen fiihrt.

Sofern Entfernungen von Inhalten wegen Verstofles gegen Gemein-
schaftsstandards nicht von einem Anspruch auf Wiederherstellung oder
auf erneute Prifung des Sachverhalts erfasst werden sollen, ist zu beriick-
sichtigen, dass dies Netzwerkanbieter noch stirker dazu verleiten kann,
Gemeinschaftsstandards vorrangig vor §§ 1 Abs. 3, 3 Abs. 1, 2 NetzDG zu

391 Ausfiihrlich Peukert MMR 2018, S.572ff; zustimmend Lober/Roffnagel MMR
2019, S.71 (75).
392 D. Holznagel CR 2019, S. 518 (525).
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prifen und groffziigig nach ersteren zu loschen, um etwaigen zeit- und
kostenintensiven Wiederherstellungsverfahren zu entgehen. Dies riefe die
verstirkte Gefahr eines Overblocking nach Gemeinschaftsstandards im
Sinne der Loschung von nach der allgemeinen Rechtsordnung zulassigen
Inhalten hervor und wiirde das mit der Stirkung von Rechten auf Wieder-
herstellung verfolgte Ziel konterkarieren.

Die Gefahr eines ,,Over-Put-Back®, also einer voreiligen Wiederherstel-
lung entfernter Inhalte auf Rige der Poster*innen hin,>3 ist dagegen als
gering einzuschitzen: Aus Sicht des Netzwerkanbieters besteht kein An-
lass, Poster*innen eher nachzugeben als durch den Inhalt in ihren Person-
lichkeitsrechten Betroffenen oder sich, auch in Fillen ohne Personlich-
keitsrechtsrelevanz, der Gefahr eines Buf§gelds wegen systematischen Un-
derblockings auszusetzen.

B. Grundstruktur: Private Rechtsdurchsetzung als Alternative zum NetzDG

Nicht zuletzt mit Blick auf die Kritik am NetzDG wegen dessen behaupte-
ter ,,Privatisierung der Rechtsdurchsetzung“3*4 gibt es zahlreiche Vorschla-
ge, die Problematik der effektiven Loschung rechtswidriger Inhalte primir
durch eine Stirkung der Rechtsdurchsetzung zwischen Verletzten und
Verletzer*innen zu adressieren. Im Kern zielen die Vorschlige darauf ab,
die bisher bestehenden Zugangshiirden, Kosten und Aufwand zur Rechts-
verfolgung fir die Durchsetzung von Loschungen rechtswidriger Inhalte
zu verringern. Hierzu soll entweder der Zugang zur gerichtlichen Rechtsver-
folgung erleichtert werden oder sollen daneben zusitzliche aufergerichtliche
Maglichkeiten der Rechtsverfolgung geschaffen werden. Dabei bleibt das Ver-
haltnis zur allgemeinen Storerhaftung der Netzwerkanbieter in den meis-
ten Fallen aber unklar.

Teilweise wird eine Verbesserung des bisherigen zivilprozessualen Systems
des einstweiligen Rechtsschutzes vorgeschlagen, da dieses Verfahren etabliert
und fur die Abwehr rechtswidriger AuBerungen bereits gangige Praxis

393 Aufgeworfen, aber ebenfalls als gering eingeschitzt von D. Holznagel CR 2019,
S.518 (525).

394 Siehe z.B. bei Fechner ZRP 2018, S. 63 (64); Heckmann/Wimmers CR 2017, S. 310
(314); Kalscheuer/Hornung NVwZ 2017, S. 1721 (1723); Kobler AfP 2017, S. 282;
Schiitz MMR 2018, S. 36 (37); Guggenberger ZRP 2017, S. 98 (101); Tinnefeld ZD
2017, S. 353 (354f.); Wimmers/Heymann AfP 2017, S.93 (99); siche auch Lies-
ching, in: Spindler/Schmitz/Liesching, TMG, 2. Aufl. 2018, §1 NetzDG Rn. 8
m.w.N.
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sei.?” Der Nutzung dieses Systems zur Begegnung der aktuellen Problema-
tik stinden im Kern drei Hiirden entgegen, die aber durch Anpassungen
in den §§ 940 ff. ZPO tberwunden werden konnten. Als erstes musse die
psychologische Hiirde der Betroffenen, ein Gericht oder eine Anwaltskanz-
lei mit der Angelegenheit zu befassen, tiberwunden werden. Hierfiir wird
vorgeschlagen, ein elektronisches Rechtsdurchsetzungsportal zu schaffen,
auf dem die Nutzer*innen alle wesentlichen, den konkreten Sachverhalt
betreffenden Informationen eintragen konnen. Aus diesen Daten wiirde
automatisch ein Antrag generiert und ebenso automatisiert an das zustin-
dige Gericht tbermittelt. Um die mit einer moglichen Kostentragungslast
einhergehenden Abschreckungseffekte weitgehend auszuraumen, solle das
Verfahren entweder kostenfrei gestellt oder mit nur marginalen Kosten
verbunden sein. Schlieflich sei gerade bei rechtswidrigen Online-Inhalten
eine schnelle Entscheidung unerlasslich. Dies konne durch eine gesetzliche
Pflicht zur Entscheidung des Gerichtes innerhalb von drei bis finf Tagen
sichergestellt werden.

Weitergehende Ansitze wollen der Problematik durch neue Institutio-
nen, insbesondere einen ,,Cyber Court“ als netzgerechtem Aquivalent zum
gerichtlichen Schutz wegen rechtswidriger Inhalte im Internet, begeg-
nen.’%¢ Die Netzwerkanbieter sollen dazu angeleitet werden, auf Neutrali-
tat angelegte private ,,Cyber Courts“ einzurichten, die wie Schiedsgerichte
in einem kostengiinstigen, nach prozedural vereinfachten und groftenteils
selbst entwickelten Regeln und in einem online durchzufithrenden Ver-
fahren ber die Klirung von Rechtsstreitigkeiten entscheiden. Die Ent-
scheidungen sollen kurz begrindet und anschlieBend veroffentlicht wer-
den, um eine breite Diskussion und Fortentwicklung anzuregen. Um die
Netzwerkanbieter zur Einrichtung solcher ,Cyber Courts“ zu bewegen,
konne kiinftig die weitgehende Haftungsfreistellung der Netzwerkanbieter
an die Existenz solcher Institutionen gekoppelt werden. Die staatlichen
Gerichte sollen daneben als zweite Ebene der Streitentscheidung die Gren-
zen der Selbstregulierung setzen, produktive Muster verstarken und die
Suche nach neuen prozeduralen Formen anregen. Erste Schritte in diese
Richtung sind bereits mit der Ankindigung der Einrichtung eines ,,Inde-

395 Detaillierter Vorschlag bei Kobler AfP 2017, S.282f.; allgemeiner bei Guggen-
berger ZRP 2017, S.98 (101 f.).

396 Im Kontext des NetzDG siehe Ladeur, Netzwerkrecht als neues Ordnungsmo-
dell des Rechts — nach dem Recht der Gesellschaft der Individuen und dem
Recht der Gesellschaft der Organisationen, in: Eifert/Gostomzyk (Hrsg.), Netz-
werkrecht, 2018, S. 169 ff.; zuvor bereits allgemeiner Ladeur DuD 2012, S.771
und Ladeur/Gostomzyk NJW 2012, S. 710.
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pendent Oversight Boards® durch Facebook im September 2019 zu beob-
achten.?”

In eine dhnliche Richtung gehen einige Vorschlage, die in aufergerichtli-
chen Streitbeilegungsverfabren, wie sie insbesondere bereits im Verbraucher-
recht zur Streitschlichtung im Online Handel existieren,’® einen gangba-
ren Weg zur Verstirkung privater Rechtsdurchsetzung bei rechtswidrigen
Online-Inhalten sehen.?*” Von den Befiirworter*innen werden insbesonde-
re die hohere Geschwindigkeit, die geringeren Kosten und die flexibleren
Verfahrensmoglichkeiten als Vorteile ins Feld gefiihrt.

AufSerdem wird teilweise ein Hybrid aus Inanspruchnahme der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit und der Nutzung neu einzurichtender, unabhingiger
offentlich-rechtlicher Beschwerdestellen, z.B. bei den Landesmedienanstal-
ten, vorgeschlagen.*® Die offentlich-rechtliche Beschwerdestelle solle auf
die Beanstandung eines Inhaltes durch einen Betroffenen hin vorab tber
die Entfernung des Inhaltes befinden und bei gravierenden Verletzungen
eine Loschungsanordnung treffen. Wegen der bestehenden Legitimations-
problematik bei der Loschentscheidung durch solche offentlich-rechtli-
chen Stellen solle diese Entscheidung jedoch nur vorldufig sein und nur
dann ,Bestandskraft“ entfalten, wenn sich Betroffene hiergegen nicht in-

397 https://about.fb.com/news/2019/09/oversight-board-structure/ (zul. abgerufen
am 15.05.2020).

398 Richtlinie 2013/11/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai
2013 dber die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und
zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.2006/2004 und der Richtlinie
2009/22/EG (Richtlinie iiber alternative Streitbeilegung in Verbraucherangele-
genheiten) und die deutsche Umsetzung im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG); Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 21. Mai 2013 tber die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher
Streitigkeiten und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der
Richtlinie 2009/22/EG (ABI. L 165 vom 18.06.2013, S. 1).

399 Erste Uberlegungen fiir Verletzungen des allgemeinen Personlichkeitsrechtes
bei Eggimann/Harasgama, Oldenburger Tagungsbande DSRI 2013, Law as a Ser-
vice (LaaS) - Recht im Internet- und Cloud-Zeitalter, S. 937 (948£.); Sieche Wag-
ner, GRUR 2020 Heft 4 und 5 (i.E.) zur umfassenden Auseinandersetzung mit
der Haftung von Plattformen, den alternativen Vorschligen und einem detail-
lierten eigenen Vorschlag zur Pflicht der Plattformen zur Organisation eines
ADR-Verfahrens bzgl. u.a. vom NetzDG betroffener Inhalte und zu einem
»Netz-Streitbeilegungsgesetz*.

400 Pille NJW 2018, 3545 (3549); die Co-Regulierung durch die Landesmedienan-
stalten nach dem Vorbild des Jugendmedienschutzrechts als alternatives Regu-
lierungsmodell vorschlagend Hain/Ferreau/Brings-Wiesen K&R 2017, S.433
(435 ).

191

- am 18.01.2026, 00:23:38. T—


https://about.fb.com/news/2019/09/oversight-board-structure
https://doi.org/10.5771/9783748909477-187
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://about.fb.com/news/2019/09/oversight-board-structure

Teil 4: Zentral diskutierte Anderungs- und Verbesserungsvorschlige

nerhalb einer angemessenen Frist wehrten. Die abschlieSende Entschei-
dungshoheit solle hingegen bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit verblei-
ben.

Weitere Ansitze, staatlich bereitgestellte oder initiierte Streitschlich-
tungsverfahren unterhalb einer voll ausgebildeten Gerichtsbarkeit zur Star-
kung der privaten Rechtsdurchsetzung zu nutzen, wiren z.B. die Einfiih-
rung eines Ombudsmanns und/oder von Schlichtungsstellen.#0! Dass sol-
che Ansitze dem Rechtssystem nicht fundamental widersprechen, wird
durch die Existenz von Vergabekammern und die in einigen Bundeslan-
dern vorgeschene obligatorische Giitestelle vor zivilrechtlichen Bagatell-
streitigkeiten (§ 15a EGZPO) deutlich.40?

Der Vorteil solcher alternativer Regelungsmodelle, die an die Stelle der
Verantwortlichkeit der Netzwerkanbieter fiir die Erstentscheidung regel-
mafig die Rechtsdurchsetzung zwischen Verletzten und Verletzer*innen —
entweder im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder im Rahmen
von Streitbeilegungsverfahren und alternativen Gerichtsverfahren — setzen,
liegt in der institutionell abgesicherten Neutralitit und Expertise der ent-
scheidenden Stelle.

Die Probleme*® dieser Modelle liegen im gewaltigen Umfang an rechts-
widrigen Online-Inhalten, bei einer beschrinkten Durchsetzung ihrer
Rechte durch die Verletzten in ihrer sogenannten rationalen Apathie (im
Sinne einer rationalen Untitigkeit) sowie im Verhiltnis dieser Streit-
schlichtungen zur originaren Storerverantwortlichkeit der Netzwerkanbie-
ter.

Der mit der Durchsetzung der eigenen Rechte der Verletzten verbunde-
ne Aufwand und die moglichen Kosten stehen oft aufler Verhaltnis zum
verfolgten Loschinteresse, weshalb die Verletzten oftmals aus rationalen
Griinden untitig bleiben. Die vorgeschlagenen alternativen Regelungsmo-
delle konnen hier zwar eine gewisse Verbesserung erreichen, die Hiirden
dennoch nicht ganz Gberwinden. Dariiber hinaus hat Hate Speech Wir-

401 Siehe dazu grundlegend Hippel, Der Ombudsmann im Bank- und Versiche-
rungswesen, 2000; Siche auch die zahlreichen Schlichtungsstellen fiir Verbrau-
cherstreitigkeiten in Deutschland, https://www.bmjv.de/DE/Verbraucherportal/
Verbraucherinformation/Schlichtung/Schlichtung_node.html (zul. abgerufen
am 15.05.2020).

402 Eifert, Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Plattformregulierung, in: Eifert/
Gostomzyk (Hrsg.), Netzwerkrecht, S. 9 (42).

403 Vgl. nur Lang ASR 143 (2018), S.220 (241 £.); Eifert NJW 2017, S. 1450 ff.; ders.,
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Plattformregulierung, in: Eifert/Gost-
omzyk (Hrsg.), Netzwerkrecht, S. 9 (26 ff.).
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kungen tber die individuelle Rechtsverletzung hinaus auch auf die Kom-
munikation insgesamt. Eine Beschrinkung ihrer Abwehr auf die jeweili-
gen Verletzten kann dem nicht gerecht werden.

Selbst wenn samtliche Hirden fir die Betroffenen beseitigt werden
konnten, bliebe unklar, inwieweit die Gerichtsbarkeit oder die alternati-
ven Entscheidungsorgane das hochvolumige Fallaufkommen bewiltigen
konnen sollen. So waren allein rund 800.000 Meldungen im ersten Halb-
jahr 2019 bei den Netzwerken YouTube und Twitter zu bearbeiten.404

SchliefSlich wire das Verhaltnis zur allgemeinen Stérerhaftung der Netz-
werkanbieter zu kliren. Wenn sie Bestand haben sollte, stellte sich die Fra-
ge, warum sie nicht auch effektiviert werden kann. Wenn sie ersetzt wer-
den sollte, ware die Freistellung eine erhebliche Privilegierung der Netz-
werkanbieter gegentber dem allgemeinen Haftungsregime tiber die beste-
hende Regelung der E-Commerce-RiL hinaus. Die Entwicklung des Uni-
onsrechts lauft hier in eine entgegengesetzte Richtung (Teil 2 A. 1. 2.).

Das mit dem NetzDG vorgesechene abgestufte Losch- und Prifverfahren,
bei dem im Rahmen einer Erstentscheidung die Intermediire in die
Pflicht genommen werden und erst im zweiten Schritt die Gerichte auf
Klagen hin tber die Rechtmafigkeit der Loschung / Nichtléschung befin-
den, scheint vor diesem Hintergrund in seiner Grundstruktur tberlegen.
Es erlaubt grundsatzlich eine schnellere und effektivere Loschung ange-
sichts der hohen Zahl rechtswidriger Online-Inhalte und erméglicht ande-
rerseits durch die gerichtliche Kontrolle im zweiten Schritt, die unterneh-
merische Loschpraxis an die staatlichen Normen riickzukoppeln. Verbesse-
rungsmoglichkeiten konnen hierbei aber selbstverstandlich fiir beide Stu-
fen diskutiert werden, also sowohl fir die Ausgestaltung der Stdrerhaftung
der Netzwerkanbieter als auch fir die Erleichterungen der gerichtlichen
Durchsetzung.

404 Vgl. Anhang.

193

- am 18.01.2026, 00:23:38. T—


https://doi.org/10.5771/9783748909477-187
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	A. Einführung von Wiederherstellungsansprüchen
	I. Gesetzliche Ausgangslage
	II. Bestehende Vorschläge
	III. Zentrale Fragen bei der Einführung eines Wiederherstellungsanspruchs

	B. Grundstruktur: Private Rechtsdurchsetzung als Alternative zum NetzDG

